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Duss Andre

Von: VVL Stellungnahme
Gesendet: Donnerstag, 23. Mai 2019 16:21
An: Duss Andre
Betreff: AW: FileXchange KTLU: Dierikon; Gesamtrevision der Ortsplanung (2.

Eingabe)
Anlagen: br2018_038_Stn-VVL_OP_Dierikon_2018_sig.pdf

Sehr geehrter Herr Duss

Besten Dank für die Zustellung der Unterlagen. Wir haben gegenüber unserer ersten Stellungnahme vom 13. März
2019 keine Ergänzungen. Die von uns vorgebrachten Rückmeldungen zum Bau- und Zonenreglement (insbesondere
zum Thema Parkplatzbedarf) und den vorgesehenen peripheren Siedlungserweiterungsgebieten (z.B. Müligüeter)
sind nach wie vor aktuell. Soweit wir die Unterlagen der 2. Eingabe nachvollziehen können, wurden diesbezüglich
leider (noch) keine Änderungen vorgenommen womit unserer Stellungnahme vom 13. März 2019 weiterhin gültig
bleibt.

Danke für Ihre Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

Samuel Urech
Angebotsplanung

Verkehrsverbund Luzern (VVL)
Seidenhofstrasse 2
6002 Luzern

Telefon 041 228 47 26
samuel.urech@vvl.ch
www.vvl.ch

Von: Andre Duss [mailto:andre.duss@lu.ch]
Gesendet: Freitag, 17. Mai 2019 16:55
An: VVL Stellungnahme
Betreff: FileXchange KTLU: Dierikon; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe)

Anhänge: 15031_Dierikon FFF Konzept_v3.pdf (14.66 MB) 17142_Lärmprognose Mehrverkehr_V2.pdf (743 kB)
die_Raumplanungsbericht_190425.pdf (7.29 MB) ...
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 per Mail 

Luzern, 13. März 2018 sur 
Projekt Gesamtrevision Ortsplanung Gemeinde Dierikon 
2018 
Register 10-107 
Geschäft Stellungnahme VVL 
 

Kanton Luzern 
Dienststelle Raum und Wirtschaft 
Herr André Duss 
Murbacherstrasse 21 
6002 Luzern 

Gemeinde Dierikon, Vernehmlassung Gesamtrevision Ortsplanung 2018 
 
 
Sehr geehrter Herr Duss 
 
Mit Schreiben vom 2. März 2018 ersuchen Sie uns um Stellungnahme zur Revision der Orts-
planung 2018 der Gemeinde Dierikon. Vielen Dank für die Zustellung der entsprechenden Un-
terlagen sowie die Möglichkeit zur Stellungnahme. Gerne geben wir Ihnen nachfolgend unse-
re Rückmeldung zum Geschäft. 

Bau- und Zonenreglement (BZR) 

Eine hohe Verfügbarkeit von Parkplätzen erhöht die Attraktivität des MIV massgeblich und 
trägt zum Nachfragevolumen im Strassenverkehr erheblich bei. Dierikon als Gemeinde im 
Rontal ist wie dieses insgesamt von den negativen Auswirkungen des MIV (Stau, Zeitverluste 
und Behinderungen auch für den öV, Emissionen, Flächenbedarf) stark betroffen und wird 
dies in absehbarer Zukunft noch stärker sein. Dies zeigt das GVK LuzernOst, an dessen Erar-
beitung auch die Gemeinde Dierikon beteiligt ist. Die Parkplatzverfügbarkeit eine hohe Rele-
vant für die heutige und zukünftige Entwicklung der Mobilität. Vor diesem Hintergrund stehen 
unsere untenstehenden Rückmeldungen zum Art. 32 des BZR (Abstellplätze für Fahrzeuge). 
 
Wir bedauern es, dass das Musterreglement von LuzernPlus über die Abstell- und Verkehrs-
flächen auf privaten Grund in der BZR Dierikon keine Anwendung gefunden hat. Es sind - im 
Gegenteil - nach wie vor Bemessungsgrundlagen ohne Bezug zur Norm SN 640 281 (bspw. in 
Form von reduziertem Normbedarf) vorhanden, welche nicht mehr den Regeln der Kunst ent-
sprechen und den Herausforderungen des Agglomerationsraums keineswegs gerecht werden. 
Von der einleitend im Mitwirkungsbericht genannten Motivation zur nachhaltigen Entwick-
lung ist zumindest bei diesem Thema wenig zu spüren.  
Es fehlt bspw. auch eine Bemerkung zu Mobilitätskonzepten oder anderen Optionen, Abstell-
plätze zu reduzieren und nachhaltige Mobilität zu fordern. Art. 32 wirkt hier mit Verweis auf 
Art. 94 StrG ohne wesentliche Handhabungsmöglichkeit, da an beiden Orten entsprechende 
Bemessungsgrundlagen fehlen. 
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Wir regen daher an, in sämtlichen Agglomerationsgemeinden, also auch Dierikon, das Mus-
terreglement von LuzernPlus weitgehend zu übernehmen bzw. je nach Urbanität der Ge-
meinde allenfalls sogar zu verschärfen. Insbesondere bei einer entsprechend guten Erschlies-
sungsqualität durch den öV (in der Regel zentrumsnahe Gebiete) ist aus Sicht VVL die im BZR 
geforderte Zahl der Parkplätz nicht zielführend im Sinne einer nachhaltigen und zukunftsge-
richteten Mobilität. 

Zonenplan und Siedlungsentwicklungskonzept 

Entlang der Kantonsstrasse, im Gebiet zwischen Einmündung Rigistrasse und Burehof ist im 
Bauprogramm Kantonsstrassen 2015 bis 2018 eine neue beidseitige Bushaltestelle vorgese-
hen. Die genaue Lage dürfte im Wesentlichen von der künftigen Siedlungsentwicklung abhän-
gig sein. Gemäss aktueller Zonenplanrevision böte sich die Lage auf Höhe des Sportcenters 
Rontal an. Damit wäre einerseits dessen Erschliessung, andererseits die Anbindung des neu 
einzuzonenden Gebiets sowie des Dörfli an den öV optimal. Bedingung dafür ist die Freihal-
tung eines direkten Fusswegs zwischen Kantons- und Zentralstrasse, also auch eine entspre-
chende Ergänzung im Siedlungsentwicklungskonzept. 

Einige der angestrebten Siedlungserweiterungsgebiete erachten wir im Hinblick auf die Er-
schliessung durch den öV als kritisch. Insbesondere die Gebiete "Müligüeter" und "Kandishof" 
liegen ausserhalb der Erschliessungsradien von bestehenden Bushaltestellen, hinzu kommt 
die erhebliche Steigung, so dass die Zugänglichkeit zu Fuss ebenfalls erschwert wird. Für sol-
che Hanglagen in Dierikon ist eine öV-Erschliessung weder heute vorhanden noch künftig vor-
gesehen. Es erscheint uns falsch, in der Agglomeration Gebiete für die potentielle Siedlungs-
erweiterung vorzusehen, welche nie zweckmässig und einigermassen wirtschaftlich mit dem 
öV erschlossen werden können. 
 
Vielen Dank nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Wir bitten Sie um die Berück-
sichtigung unserer Anmerkungen, für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Pascal Süess 
Geschäftsführer 
 

Samuel Urech 
Angebotsplanung 
Direktwahl +41 41 228 4726 
samuel.urech@vvl.ch 

 













KANTON
LUZERN

3u-. UTiwelf- ur'd WirtschaftsdeDartement

Umwelt und Energie (uwe)
Zentrale Dienste
Libellenrain 15

Postfach 3439
6002 Luzern
Telefon 041 228 60 60
Telefax 041 228 64 22
uwe@lu.ch
www. uwe. lu. ch

Raum und Wirtschaft (rawi)
Herr Andre Duss
Murbacherstrasse 21
6002 Luzern

Luzern, 14. Juni 2019, seh

2019-1290

Gemeinde Dierikon; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe);
Vorprüfung

Sehr geehrter Herr Duss

Wir beziehen uns auf die erhaltenen Unterlagen und nehmen dazu wie folgt Stellung:

1. Zusammenfassende umweltrechtliche Beurteilung
Wir haben die vorliegende Gesamtrevision bezüglich der Auswirkung auf die Umwelt und
auf die Einhaltung der verschiedenen umweltrelevanten Gesetzgebungen geprüft.

Wir beantragen deshalb, die untenstehenden Bemerkungen und Anträge in den Vorprü-
gungsbericht aufzunehmen und für die weitere Planung verbindlich zu erklären.

2. Beurteilung durch die Fachbereiche

2. 1. Grundwasser (Jean-Claude Bernegger)
Der nordwestliche Teil der Gemeinde Dierikon befindet sich im schützenswerten

Gewässerschutzbereich Au und teilweise über dem ergiebigen und nutzbaren
Grundwasservorkommen des Rontals. Der mittlere Grundwasserspiegel liegt bei
ca. 415 m. Ü.M. und damit rund 2 Meter unter Terrain. Mit der umfangreichen Bau-
tätigkeit (Uberbauung Rontalzentrum, Erweiterung StrübyAG) ist zu erwarten,
dass die Durchströmung und das Speichervolumen des Grundwasservorkommens
beeinträchtigt wird. Im Gewässerschutzbereich Au dürfen generell keine Anlagen
erstellt werden, die unter den mittleren Grundwasserspiegel zu liegen kommen.
Ausnahmen sind nur möglich, wenn die Durchflusskapazität des Grundwassers
gegenüber dem unbeeinflussten Zustand um höchstens 10 Prozent vermindert
wird (Gewässerschutzverordnung, Anhang 4).

Hinweis:

Die Durchströmung des Grundwasservorkommens im Gebiet Neuhaus (Uberbau-
ung Rontalzentrum) und Vorder Leisibach (Erweiterung Strüby AG) muss gemäss
Anhang 4 der Gewässerschutzverordnung mit der Bebauung gewährleistet blei-
ben. Die entsprechenden Nachweise sind in den kommenden Planungsphasen
(Gestaltungsplan - Bebauungsplanverfahren) bei beiden Bauprojekten durch ein
hydrogeologisches Fachgutachten zu erbringen. Einschränkungen betreffend Ein-
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bauten ins Grundwasser bleiben ausdrücklich vorbehalten. Siehe auch Merkblatt

Bauen im Grundwassergebiet unter httos://uwe. lu. ch/.

2.2. Oberflächengewässer (Philipp Arnold)

Generelles, Aktualisierung Seite 66 ff.
, Arbeitshilfe Gewässerraum in der Nutzungsplanung innerhalb Bauzone' ersetzen
mit aktueller 'Arbeitshilfe Gewässerraum in der Nutzungsplanung'.

Hinweise zur Formulierung der Zweckbestimmungen von Art. 25 und 27 BZR
Die Grünzone Gewässerraum bezweckt die Freihaltung des Gewässerraumes ent-
lang der Gewässer innerhalb Bauzone
ersetzten mit (Vorschlag)
Die Grünzone Gewässerraum bezweckt die Freihaltung des Raumbedarfes der
Gewässer innerhalb Bauzone

Freihaltezone Gewässerraum ähnlich

Seitenbach des Götzentalbaches, Parzelle Nr. 96, Schlössli,

^V^ 0 ':;^^: ^:: ::S:S : ^ ̂ ^ ^ : ^ :"li

^' ^'^:-
iy-^. , ".'y'^:'""-:

.Schlössli

Götzetal^\
.'^.

Die bereits in der vorherigen Stellungnahme geforderte Begründung des Verzichts
auf eine Gewässerraumfestlegung beim eingedolten Gewässern beim Schlössli
haben wir in den überarbeiteten Unterlagen nicht gefunden. Der Verzicht (nur mög-
lich bei gesichertem Hochwasserschutz) ist in den Unterlagen zu dokumentieren.

Der Verzicht einer Gewässerraumfestlegung ist für den genannten eingedolten
Gewässerabschnitt zu dokumentieren und zu begründen.
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Hinweis zur Gewässerraum Götzentalbach und Abstimmung Wasserbaupro-
jekt
Wir gehen davon aus, dass die Abstimmung der Baulinien Gewässerraum aus
dem Wasserbauprojekt mit den entsprechenden Gewässerraumzonen mit dem vif
erfolgt ist. Uns erscheint die Darstellung nicht ganz widerspruchsfrei (verbindlicher
Gewässerraum festgelegt als grüne Schraffur und orientierende Sicherung mit
Baulinie Gewässerraum als rote Linie). Wir empfehlen, diese Frage mit der DS vif
zu klären

2.3. Boden (Brigitte Suter)

Die für eine Beurteilung erforderlichen bodenkundlichen Abklärungen sind im Boden-
schutzkonzept vom 15. 04.2019 von Vogt Planer in zweckmässiger Form erhoben wor-
den und soweit als korrekt und vollständig zu beurteilen.

Eine Bodenverbesserung wie sie auf den Parzellen Nrn. 592 und 591 in Root geplant ist,
gilt aufgrund der Zuführung von Boden als Terrainveränderung. Terrainveränderungen
sind nur in besonderen Ausnahmefällen nicht als Deponien zu qualifizieren und folglich
selten bewilligungsfähig. Einer Terrainveränderung zum Zweck einer Bodenverbesse-
rung kann einzig dann und nur soweit zugestimmt werden, wie deren Notwendigkeit für
den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit eindeutig nachgewiesen ist. Für die betroffene Fläche
der Parzellen Nrn. 592 und 591 im Grundbuch Root ist diese Notwendigkeit im Boden-
schutzkonzept aufgezeigt. Es handelt sich um gesackte organische Böden.

Mit der Bodenverbesserung von 1 . 27 ha auf den Parzellen Nrn. 592 und 591 in Root
kann der Fruchtfolgeflächenverlust durch die Einzonung Betriebserweiterung Strüby bei
guter fachlicher Ausführung kompensiert werden.

Aus dem Fachbereich Bodenschutz ergeben sich folgende Anträge an die Einzonung
Betriebserweiterung Strüby.

Anträge:

Die Terrainveränderung (inkl. Zwischendepots) zum Zweck einer Bodenverbesse-
rung auf den Parzellen Nr. 592 und 591 in Root ist in einem ordentlichen Baubewilli-
gungsverfahren zu genehmigen. Die Inanspruchnahme der neuen Bauparzellen Nr.
13 und Nr. 15 der Gemeinde Dierikon darf erst mit dem Vorliegen einer rechtskräfti-
gen Baubewilligung der Terrainveränderung zum Zweck einer Bodenverbesserung
auf den Parzelle Nr. 592 und 591 in Root erfolgen.

Die im Bodenschutzkonzept vom 15. 04. 2019 von Vogt Planer aufgeführten Mass-
nahmen bezüglich bodenrelevanten Arbeiten sind verbindlich umzusetzen.
Der Umgang mit Boden in den Parzellen Nr. 13 und 15 im Grundbuch Dierikon sowie
auf den Parzellen Nr. 592 und 591 im Grundbuch Root, insbesondere der Bodenab-
trag und die Rekultivierung, haben gemäss dem Merkblatt "Umgang mit Boden" (ab-
rufbar unter: www. umwelt-luzern. ch, Publikationen, Merkblätter) und den Rekultivie-
rungsrichtlinien des Fachverbandes Schweizerische Kies- und Betonindustrie
(FSKB) zu erfolgen.
Sämtliche bodenrelevanten Arbeiten während der Bauphase wie Abtrag des Bodens,
Zwischenlagerung und Management von Ober- sowie Unterbodendepots, Wieder-
einbau und Zufuhr von Bodenmaterial sind durch eine ausgewiesene bodenkundli-
ehe Fachperson, eine von der Bodenkundlichen Gesellschaft Schweiz (BGS) emp-
fohlenen Fachperson oder ein darauf spezialisiertes Ingenieurbüro, zu begleiten.
In einem Schlussbericht ist darzustellen, dass die neu rekultivierte Fläche die Quali-
tat von Fruchtfolgeflächen (FFF) besitzt. Der Schlussbericht ist der Dienststelle Um-
weit und Energie einzureichen.
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2. 4. Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung (Marius Oetterli)
Wir weisen darauf hin, dass Änderungen des Zonenplans Auswirkungen auf die
Siedlungsentwässerung haben kann. Der Zonenplan und das Bau- und Zonenreg-
lement sind mit dem Generellen Entwässerungsplan (GEP) der Gemeinde Die-
rikon in Einklang zu bringen. Die Entwässerung von Gebieten, welche neu einge-
zont oder umgezont werden, ist frühzeitig zu klären.

Des Weiteren verweisen wir auf unsere Stellungnahme zur 1. Vorprüfung der Ge-
samtrevision der Ortsplanung 2016 (BG «2016-20») wie auch auf unsere Stellung-
nahe zur Vorprüfung des vom Einzonungsbegehren «Betriebserweiterung Strüby
AG» betroffene Teilgebiet «Ade Ron» (BG «2018-493»).

Antrag:
Zonenplan, Bauzonenreglement und GEP-Konzept(e) sind gegenseitig in Uberein-
Stimmung zu bringen.

2. 5. Risikovorsorge (Christian Buser)

Wir wiederholen unsere Stellungnahme vom 4. April 2018, wonach wir grundsätz-
lich mit der Einzonung einverstanden sind. Weiterhin empfehlen wir, den Artikel 19
des Bau- und Zonenreglements mit einem expliziten Verweis auf den Artikel 42 zu
ergänzen:

"Abs. 4 Im Bebauungsplan sind die Technischen Gefahren gemäss Artikel 42 zu
beachten. Für die Personenbelegung gilt der Risiko-Kurzbericht der HollingerAG
vom 24. Februar 2017 (rev. 02. Februar 2018)."

2. 6. Lärm (Urs Schmied)

Das Fachthema Lärm wurde in der Gesamtrevision der Ortsplanung von Dierikon
grundsätzlich vollständig und richtig bearbeitet.

Die lärmschutzrechtliche Machbarkeitsuntersuchung für das einzuzonende Gebiet
Müligüeter zeigt, dass die lärmschutzrechtlichen Anforderungen aus Art. 29 LSV
(Einhaltung Planungswerte) bei zukünftigen Bauten mit lärmempfindlichen Räu-
men eingehalten werden können.

In Art. 43 BZR sind die Anforderungen für das Bauen im lärmbelasteten Gebiet bis
auf eine kleine Ergänzung, die im Rahmen der Überarbeitung für die 2. Eingabe
vorgenommen wurde, richtig definiert und somit sichergestellt. Die ergänzte For-
mulierung in Art. 43 Abs. 1 BZR ergibt keinen schlüssigen Sinn. Die Formulierung
in Abs. 1 müsste gemäss unserem Antrag umformuliert werden.

Die Empfindlichkeitsstufen (ES) sind richtig zugeordnet und in einem Fall das
Thema Aufstufungen der Lärm-ES korrekt angewendet.

In der Lärmprognose vom 19. Januar 2018, rev. 29. März 2019, der Firma SINUS
AG Sempach Station werden allfällige Auswirkungen des Mehrverkehrs durch die
Neueinzonung bei der Firma Strüby Holzbau AG ausgeführt. Der Schluss, dass die
lärmschutzrechtlichen Anforderungen bezüglich dieses Mehrverkehrs eingehalten
werden können, sind ebenfalls vollständig und korrekt.
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Antrag:

Die Formulierung in Art. 43 Abs. 1 BZR ist durch nachfolgende Formulierung zu
ersetzen:

In lärmbelasteten Gebieten gelten Art. 29 bis 31 der Eidgenössischen Lärmschutz-
Verordnung (LSV). Eine Bebauungs- resp. Gestaltungsplan- oder eine Baubewilli-
gung für Gebäude mit lärmempfindlicher Nutzung kann daher erst nach Vorliegen
e/nes entsprechenden Nachweises, der die Einhaltung der massgebenden Grenz-
werte aufzeigt, erteilt werden.

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Stellungnahme dient.

Freundliche Grüsse

.

l, l/.'
Patrick StalltPatrick
Geschäftsstelle
+41 41 228 6468
patrick.schaller@lu.ch
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KANTON
LUZERN
Bau-, Umwelt- und Wirlschafisdeportement

Landwirtschaft und Wald (lawa)
Centralstrasse 33
Postfach
6210 Sursee
Telefon 041 349 74 00
lawa@lu. ch
www. Iawa.Iu.ch

Raum und Wirtschaft (rawi)
André Duss
Murbacherstrasse 21
6002 Luzern

Sursee, 11. Juni 2019 BAM

STELLUNGNAHME

Gemeinde Dierikon; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe);
Vorprüfung

Sehr geehrter Herr Duss

Gestützt auf Ihr Schreiben vom 17. Mai 2019 haben wir die erwähnten Unterlagen geprüft,
Wir nehmen dazu wie folgt Stellung:

Natur und Landschaft

Naturobjekte
In der Verordnung zum Schutz der Hecken, Feldgehölze und Uferbestockungen (SRL Nr.
717) sind keine Abstände bei Bauten und Anlagen festgeschrieben. Jedoch sind aus fachli-
cher Sicht grössere Abstände sinnvoll und entsprechen einer jahrelangen kantonalen Praxis.
Insbesondere wenn es um Sicherheitsfragen geht, sind genügend grosse Abstände zwin-
gend. So beträgt der gesetzliche Waldabstand sogar 20 m.

Antrag
- Wir empfehlen daher das Bau- und Zonenreglement entsprechend anzupassen:

Art. 30 Naturobjekte
3 Wird im Zonenplan nichts anderes festgelegt, so sind von den Naturobjekten (obere
Böschungskante resp. Verbindungslinie der äussersten Stämme und Bestockungen) fol-
gende Abstände einzuhalten:
- 6.0 m fürAbgrabungen, Aufschüttungen, Ablagerungen und Verkehrsanlagen (aus-

genommen Fusswege),
- 10.0 m für Hochbauten.

Versiegelung und Bepflanzung
Die Gemeinden sorgen dafür, dass in intensiv genutzten Gebieten innerhalb und ausserhalb
von Siedlungsgebieten genügend ökologische Ausgleichsflächen vorhanden sind (NLG § 9,
SRL 709a).
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Antrag
- Art. 37 Versiegelung und Bepflanzung ist wie folgt zu ergänzen (vgl. Muster Bau- und

Zonenreglement Art. 8, Abs. 2, www. baurecht.Iu.ch):
4 Invasive eder gebietsfremde Arten sind nicht zulässig.
5 Stützmauern sind soweit möglich zu vermeiden. Wo sie notwendig sind, sind sie
auf das Notwendige zu beschränken und ab 10 m Länge zu gliedern und mit ein-
heimischen Arten zu bepflanzen.

Wald
Gegenüber der im Jahr 2018 erfolgten Vorprüfung ergaben sich mit der jetzigen zur Beurtei-
lung eingereichten Unterlagen der Ortsplanungsrevision Dierikon folgende forstrechtlich rele-
vanten Änderungen:

Auf eine Einzonung des Grundstücks Nr. 345 wird verzichtet. Ebenso erfolgt keine Zuwei-
sung eines Teils (nördlicher Bereich) der Grundstück Nr. 58 zu einer Bauzone. Somit wird in
der Folge keine Grünzone (gemäss § 50 PBG Bauzone) entlang des Waldgrundstücks Nr.
155 ausgeschieden. Auf die Festlegung einer statischen Waldgrenze gemäss Art. 10 Abs. 2
lit. a WaG kann demnach entlang dem Grundstück Nr. 155 verzichtet werden.

Die übrigen Fachbereiche haben keine Anmerkungen.

Wir bedanken uns für die Einladung zur Stellungnahme. Für Auskünfte stehen wir gerne zur
Verfügung.

Freundliche Grüsse

-{
Pius Etter
Fachbereichsleiter Geschäftsstelle
041 349 74 26
pius.etter@lu.ch
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Ebikon, 01.07.2019 / Bam 

 

 

Stellungnahme Gemeinde Dierikon; Gesamtrevision der Ortsplanung sowie 

Einzonung Betriebserweiterung Strüby Parzelle Nr. 15/16 

 

 

Sehr geehrter Herr Duss, 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Sie haben LuzernPlus im Rahmen des 2. Vernehmlassungsverfahrens zur Gesamtrevision 

der Ortsplanung in der Gemeinde Dierikon sowie zur Einzonung Betriebserweiterung Strüby 

(Parzelle Nr. 15) zu einer Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für die Einladung 

und nehmen gerne wie folgt dazu Stellung. 

 

Unsere Stellungnahme basiert auf den Unterlagen, die uns in digitaler Form zugestellt wor-

den sind. Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich inhaltlich auf die Überprüfung der 

übergeordneten Planungsgrundlagen und -strategien von LuzernPlus. 

 

 

Einzonung Parzellen Nr. 15 und 16 (Überschreitung der Siedlungsbegrenzungslinie 

Typ A des TRP Siedlungslenkung 2030) 

LuzernPlus hat bereits in den Schreiben vom 19.03.2018 und 26.03.2018 der Überschreitung 

der Siedlungsbegrenzungslinie Typ A für die Betriebserweiterung der Firma Strüby Holzbau 

AG zugestimmt. Jedoch begrüsst LuzernPlus die Redimensionierung dieser Einzonung und 

somit auf den Verzicht, die Parzellen 13,14 und 276 ebenfalls einzuzonen.  

 

 

Erschliessungsrichtplan (GVK LuzernOst) 

Gemäss dem Gesamtverkehrskonzept (GVK) LuzernOst soll entlang der Gleise eine attrakti-

ve Veloverbindung für das Rontal von Root bis nach Ebikon entstehen. Hierzu ist bei einer 

Neueinzonung der benötigte Raum bereits sicherzustellen und im Erschliessungsrichtplan zu 

ergänzen. Die genaue Linienführung der Massnahme 3 (Gleisweg: Ausbau für den Velover-

kehr) aus dem GVK LuzernOst ist noch nicht bekannt. Aus der Sicht von LuzernPlus soll 

LuzernPlus, Riedmattstrasse 14, CH-6031 Ebikon 

Per Mail an:  

Kanton Luzern 

Dienststelle Raum und Wirtschaft  

Herr André Duss 

andre.duss@lu.ch 

mailto:info@luzernplus.ch
http://www.luzernplus.ch/
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eine Führung nördlich der Gleise und somit über die Parzellen Nr. 15 und 16 nicht ausge-

schlossen werden. 

Die Massnahme „Gleisweg“ aus dem GVK LuzernOst soll im Erschliessungsrichtplan der 

Gemeinde Dierikon berücksichtigt werden. 

 

 

Erschliessungsrichtplan (TRP Wanderwege) 

In Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden sowie dem Verein Luzerner Wanderwege 

erarbeitet LuzernPlus den TRP Wanderwege. Die öffentliche Mitwirkung fand vom 21. Janu-

ar - 19. Februar 2019 statt. Zurzeit werden die Stellungnahmen geprüft und der Mitwirkungs-

bericht erstellt. Geplant ist, dass die Delegiertenversammlung von LuzernPlus den TRP 

Wanderwege am 22. November 2019 genehmigt.  

 

Der Wanderweg entlang der SBB-Gleise wird mit dem neuen TRP Wanderwege aufgehoben 

(siehe Massnahme DI-1 und DI-2). Die neue Wegführung ist entlang der Ron vorgesehen 

(siehe Massnahme DI-1 und DI-2).  

Die Änderungen aus dem TRP Wanderwege soll im Erschliessungsrichtplan der Gemeinde 

Dierikon berücksichtigt werden. 

 

 

BZR Art. 22 (REP 21, TRP Detailhandel) 

Die Bestimmung widerspricht den Vorgaben des Regionalentwicklungsplans der Region Lu-

zern (REP 21, vom Regierungsrat genehmigt am 21. September 2004). Der REP 21 regelt 

im Kapitel D 1.1, dass ausserhalb der Siedlungszentren und insbesondere in den Arbeitszo-

nen der Verkauf von Waren des täglichen und häufigen periodischen Bedarfs lediglich für 

den Quartierbedarf der Arbeitszone zugelassen ist. Ausnahmen sind zwar gemäss der Ta-

belle R 2.1 des REP 21 zulässig, jedoch liegt bei der Gemeinde Dierikon kein Ausnahmefall 

vor. Die definierte Nettofläche von 1‘000 m2 ist zu hoch, um ihn als Quartierbedarf für die 

Arbeitszone werten zu können.  

 

Im Auftrag und in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden erarbeitet LuzernPlus den 

TRP Detailhandel. Die öffentliche Mitwirkung fand vom 23. April - 23. Mai 2019 statt. Zurzeit 

werden die Stellungnahmen geprüft und der Mitwirkungsbericht erstellt. Geplant ist, dass die 

Delegiertenversammlung von LuzernPlus den TRP Detailhandel am 22. November 2019 

genehmigt. Der noch rechtskräftige Regionalentwicklungsplan (REP 21) soll mit Rechtskraft 

des TRP Detailhandel aufgehoben werden.  

 

LuzernPlus begrüsst die Festlegung einer maximal zulässigen Nettofläche von 200 m2 für 

Verkaufsnutzungen in Arbeitszonen. Jedoch ist die unter Art. 22 Abs. 2 lit. a aufgeführte 

Ausnahmebestimmung für die Arbeitszone 1 (max. 1‘000 m2 Nettofläche für die gesamte 

Arbeitszone 1) mit dem TRP Detailhandel nicht vereinbar. Der TRP Detailhandel sieht vor, 

die Nettofläche für Einkaufsnutzungen in Arbeitszonen auf 300 m2 festzulegen (Richtwert im 

Ermessen der Gemeinde). 

 

Auch die Ausnahmebestimmung für die Standorte Migros und Möbel Märki (Art. 22 Abs. 2. lit 

b) ist aus der Sicht von LuzernPlus nicht mit dem geplanten TRP Detailhandel kompatibel. 

Der TRP Detailhandel sieht unter Absatz C3 vor, bei Erweiterungen von Zentren, welche die 

Schwellenwerte (Einkaufszentren Nettofläche über 1500m2, Fachmarktzentren Nettofläche 

über 3000 m2) überschreiten, den Vorstand von LuzernPlus miteinzubeziehen. Überdies er-

achten wir eine Festlegung von Ausnahmebestimmungen für bestimmte Unternehmen als 
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nicht zweckmässig: sollte es Ausnahmebestimmungen brauchen, dann wären diese auf die 

Parzelle festzulegen. 

 

Wir beantragen die Gesamtrevision der Ortsplanung der Gemeinde Dierikon mit unseren 

Vorgaben in Einklang zu bringen. 

 

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir uns. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Armin Camenzind Mario Baumgartner 
Geschäftsführer Projektleiter 

 m.baumgartner@luzernplus.ch 

 

 

Kopie (per Mail): 

- Gemeinde Dierikon, Gemeindepräsident Max Hess 

- Gemeinde Dierikon, Gemeindeschreiber Marcel Herrmann 

- Ortsplaner Gemeinde Dierikon, Planteam S, Roger Michelon 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
Andreas Lehmann 
Technischer Leiter/ Geschäftsleiter 
Hirschmattstrasse 36 
6003 Luzern 
Tel. 041 342 11 18 
andreas.lehmann@luzerner-wanderwege.ch 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Luzern, 11. Juni 2019 
 
 
Gemeinde Dierikon, Gesamtrevision der Ortsplanung 
 
Sehr geehrter Herr Duss 
 
Mit Brief vom 17. Mai 2019 fordern Sie uns auf, zur Gesamtrevision der Ortsplanung der 
Gemeinde Dierikon Stellung zu nehmen. Diese Gelegenheit nehmen wir gerne wahr und 
äussern uns wie folgt:  
 
Grundlagen 
Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat den Wanderwegrichtplan der Regionalplanung 
Luzern im Sinne von Art. 4 Abs. 1 des Fuss- und Wanderweggesetztes am 09. Juni 1998 
genehmigt. Dieser bildet die Grundlage für die Planung der Wanderwege in den 
Gemeinden.  
Der überarbeitete Wanderwegrichtplan der Region LuzernPlus ist öffentlich aufgelegen und 
wurde durch den Kanton Luzern vorgeprüft. Es wird davon ausgegangen, dass der neue 
Wanderwegrichtplan im 2019 genehmigt werden kann.  
Mit der Massnahme DI-2 soll eine attraktive Wegführung entlang der Ron erstellt werden.  
Weitere Grundlagen bestehen mit dem Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG), 
der Verordnung über Fuss- und Wanderwege (FWV) und dem Weggesetz des Kantons 
Luzern.  
  
Vorhaben 
Mit der Einzonung Betriebserweiterung Strüby Parzelle Nr. 15 soll der Strüby Holzbau AG 
die Erweiterung des bestehenden Produktionszentrums ermöglich werden. Die Erweiterung 
tangiert die Massnahme DI-2 des neuen Wanderwegrichtplans der Region LuzernPlus. 
 
Beurteilung 
Mit der Umsetzung der Massnahme DI-2 ist geplant, den Wanderweg im Gewässerraum 
oder an dessen Rand zu realisieren. Bei der Einzonung ist darauf hinzuweisen, dass der 
Wanderweg in oder am Rand der „Grünzone Gewässerraum“ zu liegen kommt.  
 
 
 
 
 
 

Kanton Luzern 
Raum und Wirtschaft 
Herr André Duss 
Murbacherstrasse 21 
6002 Luzern 
 



 
 

Anträge: 
 
 Bei der Einzonung Strüby, Parzelle Nr. 15 ist darauf zu achten, dass die Massnahme 

DI-2 des neuen Wanderwegrichtplans (Erstellung Wanderweg entlang der Ron) 
umgesetzt werden kann. 

 
 
Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme bedanken wir uns.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
LUZERNER WANDERWEGE 

Technischer Leiter 

 
Andreas Lehmann 
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Schätzung der theoretischen Einwohnerkapazität des Zonenplans (Einwohner-Fassungsvermögen des Zonenplanes) Tabelle T1 LUBAT 2018

Ortsteil: Dierikon A GBCODE: 1053 (BFS Nr. 1999) V7
Gemeinde: Dierikon RP 2015 R1-5 A BFS_NR: 1053 (BFS Nr. aktuell)
Hinweis: Die technische und siedlungsspezifische Bereinigung ist im Entwurf erfolgt: 30.11.2018/rawi check 14 0 2014

Jahre 15
Stand Ende 2002 2017 [Ew] [%] [Ew] [%]
Einwohner innerhalb der Bauzone (iBZ) 1'215        1'398      183            15.1% 12              0.9%
Einwohner ausserhalb der Bauzone (aBZ) 91             91          -            0.0% -            0.0%
Total Einwohner (2017 provisorisch; Rohdaten kGWR) 1'306        1'489      Summe der Bewohner aus den "Rohdaten" des kGWR (Punktdaten ohne Bereinigung)
Total Einwohner 2017 def. 1'503      (A) -> Berücksichtigung in der Kapazitätsberechnung 197           15.1% 13             0.9%
Total Einwohner Ende 2014 (Grundlage für KRP LU 2015) 1'440      

-        

EWG Ew IST + EWG

Typ CODE [ha] [Ew] [ha] [Ew] [ha] [Ew] [Ew] [Ew] [ha] [Ew] [ha] [Ew] [ha] [Ew] [ha] [Ew] [ha] [Ew] [ha] [Ew]
Wohnzonen 100 W 12.2 1'089 3.5 235 15.7 1'324 12 1'012 11.8 1'155 3.6 335 15.4 1'490 (0.4) 66 0.1 100 (0.3) 167 
Zentrumszonen 200 W/A 4.2 352 - - 4.2 352 4 379 4.2 419 - - 4.2 419 (0.0) 68 - - (0.0) 68 
Mischzonen 300 A/W - - 0.9 72 0.9 72 - - - - 2.6 521 2.6 521 - - 1.7 449 1.7 449 
Arbeitszonen 400 A 22.9 17 1.9 - 24.7 17 2 18 20.2 17 4.0 - 24.2 17 (2.6) - 2.1 - (0.5) - 
Weiler 500 Weiler - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zone für öZ 600 öZ 2.1 1 - - 2.1 1 1 1 2.1 1 - - 2.1 1 - - - - - - 
Zone für SpF 700 SpF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Grünzonen 800 Gr - - - - - - - - 0.2 - - - 0.2 - 0.2 - - - 0.2 - 
Deponie-/Abbau 900 De/Ab - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sonderbauzonen 1000 S 0.4 6.493 - - 0.4 6.493 - 7 0.4 6 - - 0.4 6 - - - - - - 
Verkehrszonen 1100 VZ - - - - - - - - 5.5 - - - 5.5 - 5.5 - - - 5.5 - 
Total 41.8 1'465 6.3 307 48.1 1'771 19 1'417 44.4 1'599 10.3 856 54.7 2'455 2.7 134 4.0 549 6.6 683 
Reservezonen 2220 R 22.8 7 - - - - -22.8 (7) 
Verkehrsflächen 2210 üG-A 11.1 - - - 6.6 - -4.5 - 
weitere Zonen (Landwirtschat-,Naturschutz-, Freihaltezonen, Wald, Zonen nach § 60PBG) 195.6 82 5 96 216.3 89 20.6 7 
Korrektur aktuelle Einwohnerzahl aus (A) 14 14 - 

(24) 24 1'513 (24) - 
Total Einwohnerkapazität 277.5 1'851 (B) 277.5 2'534 (G) - 683 
Wachstumspotenzial 348        (C) 23 (E) 1'031 (H) 69 (J)
Wachstumspotenzial in % 23% (D) 1.4% (F) 69% (I) 3.5% (K)

Legende
[m2/Ew] (A)

118          (L) (B)
118          (M) (C)
91            (N) (D)

185          (O) (E)
(F)
(G)

2035 (H)
0.65         (P) (I)

1'650       (Q) (J) (O)
201          (R) (K) (P)
884          (S) (L) (Q)

(M) (R)
(N) (S)

Vorgaben aus kantonalem Richtplan 2015 (R1-5)

Baulandbedarf pro Einwohner (Median der Gemeindekategorie)
Faktor gemäss kantonalem Richtplan 2015

Korrektur EWG (geschätzter Einwohnergleichwert (EWG) -> vgl. LUBAT Handbuch)

B) Differenz zu ZP-Einwohnerkapazität (Entwurf)
A) Differenz zu ZP-Einwohnerkapazität (genehmigt)
relevante Einwohnerzahl 2035
Faktor RP 2015 R1-5

jährliches Ew-Wachstumspotenzial (ZP-Entwurf)

Dichte effektiv: Flächenbedarf der vorhandenen Bewohner in den überbauten Zonen
Schätzung für den genehmigten Zonenplan (Ausgangslage für die Beurteilung)
Schätzung für den Entwurf des Zonenplans
Median RP 2015 R1-5 für Gemeindekategorie: A

relevante Einwohnerzahl: Einwohner 2014 x Faktor (pro Jahr)

Date-ID: 20180320

Wachstum pro Jahr

Veränderung
überbaut nicht überbaut Gesamt

Vergleich Zonenplanentwurf <> Richtplanvorgabe: Differenz zwischen (G) und (Q)erwarteter Baulandbedarf pro Ew des Zonenplanentwurfs

Zusammenzug aus den Tabellen T2 und T3 (In dieser Tabelle sind keine Änderungen vorzunehmen. Die Änderung sind in den Tabelle T2 (genehmigter Zonenplan) und in der Tabelle T3 (Entwurf des Zonenplans) vorzunehmen.

Ortsteilkategorie

Einwohnerentwicklung im Beobachtungszeitraum VeränderungBereinigt rawi; inkl. Einzonung Strüby 13.9.2018, Rontalcenter gemäss VP 28.8.2018

jährliches Ew-Wachstumspotenzial in % (ZP-Entwurf)

Genehmigter Zonenplan (Tabelle T2)
überbaut

Zonentyp 
nicht überbaut Gesamt Gesamt

Zonenplanentwurf (Tabelle T3)
überbaut nicht überbaut

Information

erwarteter Baulandbedarf pro Ew des genehmigten Zonenplans
aktueller Baulandbedarf pro Einwohner

Beurteilungsgrundlage für den Einzonungsbedarf: Differenz zwischen (B) und (Q)

jährliches Ew-Wachstumspotenzial in % (genehmigter ZP)

Ew-Wachstumspotenzial des Zonenplanentwurfs: Differenz zwischen (G) und (A)
Ew-Wachstumspotenzial des Zonenplanentwurfs in %

Einwohnerkapazität des Zonenplanentwurfs mit Berücksichtigung der Reserven im Bestand und der unbebauten Bauzonen

Dichtewerte (inkl. EWG; massgebende Zonen: Wohn-, Zentrums- und Mischzonen)

Wachstumsfaktor
Jahr (2014 = Referenz gemäss RP 2015)

Wachstumspotenzial des genehmigten Zonenplans: Differenz zwischen (B) und (A)

aktuelle Einwohnerzahl per Ende Jahr: provisorisch, provisorisch bereinigt oder definitiv (wenn vorhanden manuell eintragen -> vgl. Handbuch)
Einwohnerkapazität des genehmigten Zonenplans mit Berücksichtigung der Reserven im Bestand und der unbebauten Bauzone

Ew-Wachstumspotenzial des genehmigten Zonenplans in %
jährliches Ew-Wachstumspotenzial (genehmigter ZP)
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